
 

 

 Baureglement 
 

 

 Vom Gemeinderat erlassen: 30. Oktober 2023 / 5. August 2024 

 Der Gemeindepräsident  
 
 
 

Der Ratsschreiber  
 
 

 1. Öffentliche Auflage: 6. November 2023 – 5. Dezember 2023 
2. Öffentliche Auflage: 12. August 2024 – 10. September 2024 

 Fakultatives Referendum: 11. November 2024 – 20. Dezember 2024  

 Vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation genehmigt: 21. No-
vember 2025 

 Der Amtsleiter 
 
 
 

 

   
  



  

 
1 Planungs- und Baugesetz (PBG), sGS 731.1 
2 Strassengesetz (StrG), sGS 732.1 
3 Gemeindegesetz (GG), sGS 151.2 

PBG Art. 1, 7 

StrG Art. 11, 102 Abs. 1 lit. b 

GG Art. 23 lit. a, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 Abs. 1 
 

Der Gemeinderat Grabs erlässt nach Art. 1 und 7 Abs. 2 des Planungs- und 

Baugesetzes1, Art. 11 und Art. 102 Abs. 1 lit. b des Strassengesetzes2 sowie 

gestützt auf Art. 3, Art. 23 lit. a, Art. 89 Abs. 1 und Art. 90 Abs. 1 lit. a des Ge-

meindegesetzes3 und unter Vorbehalt der übergeordneten Bestimmungen 

von Bund und Kanton sowie der besonderen Regelungen der Gemeinde das 

nachfolgende Baureglement über das ganze Gemeindegebiet. 

 

  A Allgemeine Bestimmungen 

   Zweck 

  1 Im Rahmen des der Gemeinde zustehenden Ermessensspielraums be-
zweckt das Baureglement eine haushälterische und nachhaltige, bauliche 

Entwicklung nach Massgabe der Wahrung des spezifischen Charakters der 

Quartiere sowie die Sicherung einer hohen Lebensqualität. 

 

   Zuständigkeit 

PBG Art. 1, 135, 140-142, 149, 158 

StrG Art. 63, 108 Abs. 2 

 

 

 1 Der Gemeinderat ist die Planungsbehörde im Sinn des Planungs- und 

Baugesetzes und die zuständige Behörde nach der Strassengesetzgebung. 

Er kann Aufgaben und Vollzug an Kommissionen und Amtsstellen delegie-

ren. 

2 Als Baubehörde ist der Gemeinderat zuständig, wenn Einsprachen vorlie-
gen. 

3 Die vom Gemeinderat eingesetzte Baukommission ist die Baubehörde im 

Sinn des Planungs- und Baugesetzes, soweit nicht der Gemeinderat oder 

die Bauverwaltung zuständig ist. Sie: 

a) stellt dem Gemeinderat Antrag, wenn dieser zuständig ist; 

b) kann Bewilligungen nach Art. 63 und 108 Abs. 2 StrG erteilen und Sicht-

zonen nach Art. 101 Abs. 2 StrG für private Ausfahrten zu öffentlichen 

Strassen verfügen. 
4  Die Bauverwaltung ist insbesondere zuständig für: 

a) Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit Baugesuchen; 

b) Baubewilligungen im Meldeverfahren inkl. Auflagen; 

c) nachlaufende Bewilligungen; 

d) Bewilligung von Korrekturplänen bei untergeordneten Abweichungen;  

e) Bauberatung, Gesuchsprüfung, Bauaufsicht und -kontrolle; 

f) Erhebung von Kostenvorschüssen; 

g) Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderats und der Baukommission; 

h) Weitere vom Gemeinderat oder von der Baukommission zugewiesene 

Aufgaben. 
5 Verfügungen und Entscheide von Baukommission und Bauverwaltung 

können unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden. 
 



  

 
4 Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA) 

  B Raumplanung 

  I Zonen 

PBG Art. 15, 99 Abs. 2   Kernzone | Allgemein 

  1 Es gelten die Vorschriften des Einordnungsgebot gemäss Art. 26 dieses Er-
lasses. 

2 Das zulässige Gebäudevolumen richtet sich nach der ortsbaulichen Ver-

träglichkeit aufgrund des jeweiligen Quartiercharakters. 

 

   Kernzone | Zentrum 

  1 Die Kernzone Zentrum dient der Entwicklung und Stärkung des Zentrums.  

 

   Kernzone | Erhalt 

  1 Die Kernzone Erhalt dient dem Erhalt der gewachsenen Siedlungsstruktur. 

2 Es gelten folgende Gestaltungsvorschriften: 
a) Vorbereiche sind als Vorgärten auszugestalten. Erforderliche oder typi-

sche Vorplätze sind gegenüber dem öffentlichen Raum zu minimieren 

und in der Materialisierung zu differenzieren.  

b) Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen sind in Form von 

Mauern, Hecken und sichtdurchlässigen Zäunen mit einer maximalen 

Höhe von 1.20 m zulässig. Abweichende Lösungen sind im Rahmen von 

Art. 26 dieses Erlasses möglich. 

 

PBG Art. 17   Intensiverholungszone 

  1 Die Intensiverholungszonen dienen dem im Zonenplan bezeichneten 

Zweck. 

 

PBG Art. 17   Intensivlandwirtschaftszone  

  1 Die Intensivlandwirtschaftszone dient dem Gartenbau. 
 

PBG Art. 7, Abs. 3, lit. b)   Gebiet mit bestimmter Nutzungsart 

  1 Im Gebiet «Keine Bodenveränderung» dürfen keine Bodenveränderungen 

vorgenommen werden. 

2 Im Gebiet «Verkehrsextensive Nutzung» sind keine verkehrsintensiven 
Nutzungen zulässig. Verkehrsextensiv sind Nutzungen wie Produktion und 

unternehmensbezogene Dienstleistungen.  

3 Im Gebiet «Gastronomienutzung» sind im Erdgeschoss nur Nutzungen 

gemäss NOGA4 Code 561001 (Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und 

Gelaterias) und 563001 (Bars, Cafés usw.) gestattet. 

4 Im Gebiet «Schulhaus» dürfen nur Bauten im Zusammenhang mit einer 
Schulanlage erstellt werden. 

 



 
5 Normen des «Schweizer Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute» 
6 Einfamilienhaus/Doppel-Einfamilienhaus/Reihen-Einfamilienhaus 
7 Mehrfamilienhaus mit Geschosswohnungen 

  II Sondernutzungspläne 

PBG Art. 23 ff   Sondernutzungsplan 

  1 Durch den Sondernutzungsplan sind Abweichungen gegenüber der Re-
gelbauweise möglich, sofern gleichzeitig eine Gesamtlösung von hoher 

ortsbaulicher und architektonischer Qualität gesichert wird. Folgende Beur-

teilungskriterien sind wegleitend: 

a) Qualität der Projektevaluation; 

b) Einpassung in die Bebauung und die Landschaft; 

c) Qualität der Architektur und Landschaftsarchitektur; 

d) Aufenthalts- und Begegnungsqualität im Innen- und Aussenraum; 

e) Nachhaltigkeit und ökologischer Ausgleich; 

f) Barrierefreiheit im Innen- und Aussenraum. 

 

 

 

  C Nutzungs- und Bauvorschriften 

  I Erschliessung und Ausstattung 

   Ausfahrten und Vorplätze 

StrG Art. 100, 101 

VSS-Normen5 40 045/050/273/291 

 1 Ausfahrten von Grundstücken und Garagen dürfen ungedeckt höchstens 
15 % Gefälle und gedeckt höchstens 18 % Gefälle aufweisen. Auf einer Länge 

von 2.0 m von der Fahrbahn- bzw. Trottoirgrenze aus beträgt das Gefälle 

höchstens 3 %. Gefällsbrüche sind auszurunden. 

2 Grundstückszufahrten und Parkplätze sind so zu gestalten, dass die Ver-

kehrssicherheit situationsgerecht gewährleistet ist. Senkrechtparkfelder 

müssen erkennbar sein. Die VSS-Normen sind wegleitend. 

 

PBG Art. 67, 113   Entsorgungseinrichtungen 

  1 Die Baubehörde kann die Bereitstellung von Flächen für Entsorgungsein-

richtungen auf privatem Grund verlangen. Sie müssen für die Entsorgungs-

fahrzeuge zugänglich sein. 

 

   Abstellplätze für Motorfahrzeuge | Normalbedarf 

PBG Art. 69 

VSS-Norm 40 281 

 1 Der Bedarf an Abstellplätzen für Motorfahrzeuge beträgt: 
a) Einfamilienhäuser6: Drei Abstellplätze 

b) Mehrfamilienhäuser7 Bewohner: Ein Abstellplatz pro 100 m2 Geschossflä-

che nach Art. 17 dieses Erlasses; wenigstens ein Abstellplatz pro Woh-

nung; 

c) Mehrfamilienhäuser Besucher: Ein Abstellplatz je fünf Wohnungen; we-

nigstens ein Abstellplatz; 

d) Andere Nutzungen: Die Anzahl wird im Einzelfall festgelegt; die VSS-

Norm ist wegleitend. 

2 Bei Bruchteilen wird je Kategorie auf die nächste Zahl aufgerundet. 

3 Bei Einfamilienhäusern gelten Garagenvorplätze als Abstellflächen für Mo-
torfahrzeuge, sofern eine Mindesttiefe von 5.5 m eingehalten ist. 

4 Die Ersatzabgabe des Grundeigentümers je fehlendem Abstellplatz be-

trägt CHF 10‘000.–. Davon ausgenommen ist die Reduktion nach Art. 13 die-

ses Erlasses. Die Ersatzabgabe wird mit der erfolgten Schlussabnahme fällig. 



  

 

   Mobilitätskonzept | Grundsatz 

  1 Der Gemeinderat kann eine Abweichung von der Mindestzahl für Abstell-

plätze von Motorfahrzeugen erlauben bei Wohnüberbauungen mit mindes-

tens zehn Wohnungen, die auf Bewohner und Bewohnerinnen ausgerichtet 

sind, die sehr wenige oder keine Motorfahrzeuge besitzen. 

2 Der reduzierte Bedarf an Abstellplätzen ist von der Bauherrschaft durch 
ein Mobilitätskonzept nachzuweisen, dass die bestehenden und geplanten 

Mobilitätsangebote sowie die dauerhafte Sicherung und die Kontrolle der 

reduzierten Parkplatzbenützung aufzeigt. 

3 Die Mindestzahl der Abstellplätze bestimmt sich nach dem Mobilitätskon-

zept und der Qualität der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr. Auf 

jeden Fall ist für Besucher und Besucherinnen, Menschen mit Behinderung, 

Notfalldienste, Güterumschlag und dergleichen eine angemessene Zahl von 

Abstellplätzen bereitzustellen. 

 

   Mobilitätskonzept | Durchsetzung 

  1 Weichen Grundeigentümer bzw. deren Mieter länger als drei Monate von 
den Vorgaben des Mobilitätskonzeptes ab, kann die Baukommission den 

verantwortlichen Grundeigentümern eine angemessene Frist zur Wieder-

herstellung des rechtmässigen Zustandes setzen. 

2 Wird der rechtmässige Zustand nicht innert gesetzter Frist wiederherge-

stellt, kann die Baukommission bei den verantwortlichen Grundeigentü-

mern pro beanspruchten Abstellplatz eine Ersatzabgabe nach Art. 12 dieses 

Erlasses erheben. 

 

   Abstellplätze für Zweiräder 

PBG Art. 69  

VSS-Normen 40 065/066 

 1 Für die Festlegung des Bedarfs an Kurz- und Langzeitparkplätzen für Fahr-
räder und Motorfahrräder ist die VSS-Norm wegleitend. 

 

PBG Art. 71, 72   Spiel- und Begegnungsflächen 

  1 Die Mindestfläche für erforderliche Spiel- und Begegnungsbereiche be-

trägt 10 % der Geschossfläche nach Art. 17 dieses Erlasses, die dem Wohnen 

dient. 

2 Wird von der Erstellungspflicht befreit, beträgt die Ersatzabgabe CHF 
500.– je fehlenden Quadratmeter. 

 

   Geschossfläche 

  1 Als Geschossfläche gelten sämtliche innerhalb der Wohn- und Gewerbe-
einheiten liegenden Flächen (wie Wohn- und Gewerberäume, Nebenräume, 

Verkehrsflächen) zuzüglich der Innen- und Aussenwandquerschnitte. 

2 Ausserhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegende Flächen (wie 

Treppenhäuser, Verkehrsflächen, Lifte, Terrassen, offene Balkone und Log-

gias, nicht gewerbliche Keller- und Lagerräume, Garagenräume) werden 

nicht hinzugerechnet. 
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[m] [m] [m] [°] [°] [-] [m] [m] 

 

 Zonen innerhalb Baugebiet 

W 11.2 Wohnzone 11.2 m 5.0/8.0 11.2 6.4 45 1/3 10.0 20.0 12.0 II 

W 14.8 Wohnzone 14.8 m 6.0/10.0 14.8 9.2 45 1/3 – 24.0 16.0 II 

WG 11.2 Wohn- / Gewerbezone 11.2 m 5.0/8.0 3) 11.2 6.4 2) 45 1/3 9.0 24.0 14.0 III 

WG 14.8 Wohn- / Gewerbezone 14.8 m 6.0/10.0 3) 14.8 9.2 2) 45 1/3 – 34.0  16.0 III 

A 15 Arbeitszone 15 m 6.0 15.0 – – – – – – III 

A 20 Arbeitszone 20 m 6.0 20.0 – – – – – – III 

K 12 Kernzone Erhalt 12 m 5.0 12.0 6.4 45 1/4 – – – III 

K 15 Kernzone Erhalt 15 m  5.0 15.0 9.2 45 1/4 – – – III 

K 18 Kernzone Zentrum 18 m 6.0 18.0 12.0 45 1/4 – – – III 

OeBA Öffentliche Bauten und Anlagen 6.0 15.0 – – – – – – II 

FiB Freihaltezonen innerhalb Bauzone 2.0 5.0 – – – – – – II 

I R Intensiverholungszone Reitsport 5.0 10.0 – – – – – – IV 

I V Intensiverholungszone Voralp 5.0 15.0 – – – – – – II 
 

Zonen ausserhalb Baugebiet 

L Landwirtschaftszone 5.0 15.0 – – – – – – III 

IL  Intensivlandwirtschaftszone 5.0 8.0 – – – – – – III 

FaB Freihaltezonen ausserhalb Bauzone 2.0 5.0 – – – – – – II 

UpF Unproduktive Fläche – – – – – – – – III 

 
1) Bei talseitig giebelständigen Bauten mit Satteldächern erhöht sich die Fassadenhöhe für die talseitige Giebelseite um die effektive Mehr-

höhe des Giebelfeldes, sofern sich das Satteldach über die ganze Giebelseite erstreckt. Bei talseitigen Dachaufbauten bzw. bei Fassaden-
abschnitten (Bruchteil 1/3) erhöht sich die Fassadenhöhe um die effektive Mehrhöhe der Dachaufbaute (gemessen ab der effektiven 

Gebäudehöhe). 
2) Wird das Erdgeschoss vollständig gewerblich genutzt, kann die Gebäudehöhe um das über einer Raumhöhe von 2.4 m liegende Mass 

des Erdgeschosses, aber um maximal 1.0 m erhöht werden. 
3) Für gewerbliche Erdgeschosse gilt allseitig der kleine Grenzabstand. 

  

  II Erstellung von Bauten und Anlagen 

   Regelbauweise 

  1 Die zulässigen Masse und Abstände der Hauptbauten sind in der nachste-
henden Tabelle der Regelbaumasse festgelegt. Die Vorschriften für 

Schutzobjekte gemäss Art. 115 PBG bleiben vorbehalten. 

2 In Gebieten mit Einordnungsgebot bleiben die Anforderungen gemäss 

Art. 26 dieses Erlasses vorbehalten. 

 



 

PBG Art. 84   Gebäudehöhe 

  1 Bei Dächern mit einer Neigung über 20 Grad erhöht sich die Gebäude-
höhe um 1.2 m. 

2 Für Hauptbauten mit einem Hochparterre entlang einer Kantons- oder 

Gemeindestrasse von mind. 0.5 m Höhe über mittlerem Strassenniveau, er-

höht sich die Gebäudehöhe und die Gesamthöhe um das Mass des Hoch-

parterres, maximal aber um 0.8 m. 

 

   Grosser Grenzabstand 

PBG Art. 92  1 Der grosse Grenzabstand wird gegenüber der am meisten nach Süden, 

Westen, Osten oder Norden gerichteten Hauptwohnseite eingehalten. 

2 Bei zwei oder mehr annähernd gleichwertigen Hauptwohnseiten kann die 
Abstandsfläche des grossen Grenzabstands zu gleichen Teilen auf mehrere 

Hauptwohnseiten aufgeteilt werden. 

 

   Abstand gegenüber öffentlichen Strassen und Wegen 

StrG Art. 104ff, Art. 107f., Art. 108 Abs. 2 

PBG Art. 90ff  

 1 Der Strassenabstand ist auch einzuhalten, wenn ein kleinerer Grenzab-

stand gelten würde. Die minimalen Strassenabstände betragen: 

a) Kantonsstrassen:  4.00 m; 

b) Gemeindestrassen:  3.00 m; 

c) Gemeindewege:  2.00 m. 

 

PBG Art. 74, 75, 80, 94, 136   Kleinbauten und Anbauten 

  1 Für Kleinbauten und Anbauten gelten folgende Masse:  
a) maximale Grundfläche: 50 m2 

b) maximale Gebäudehöhe: 3.50 m 

c) maximale Gesamthöhe: 5.00 m 

d) minimaler Grenzabstand: 2.00 m 

e) minimaler Gebäudeabstand 

grundstücksintern für Kleinbauten: 1.00 m 

2 Für bewilligungsfreie Kleinbauten gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. a PBG gilt ein 

minimaler Grenz- und gegenseitiger Gebäudeabstand von 1.0 m. 

3 Bei einem Zusammenbau von Klein- und Anbauten über die Grenze gel-
ten die Masse je Grundstück. 

4 An Hanglagen mit bergseitiger Erschliessung kann die Baubehörde Aus-

nahmen gemäss Art. 108 PBG erteilen. 

 

PBG Art. 76, 81   Vorbauten und Dachvorsprünge 

  1 Vorbauten dürfen auf höchstens der Hälfte der Fassadenlänge um höchs-

tens 2.0 m in den Grenzabstand oder in den Strassenabstand hineinragen 

oder die Baulinie überschreiten, wenn dadurch der verbleibende Grenz-, 

bzw. Strassenabstand nicht weniger als 2.0 m beträgt. Davon ausgenom-

men sind Baulinien zur Festlegung des Abstands zu Gewässern und Wäl-

dern. 

2 Bei Bauten über mehrere Grundstücke müssen Vorbauten von der seitli-
chen Grenze einen Abstand von 2.0 m einhalten. Mit schriftlicher Zustim-

mung des Eigentümers des Nachbargrundstückes dürfen sie bis an die 

Grenze reichen. 

3 Dachvorsprünge dürfen um höchstens 1.0 m, bzw. 0.5 m bei Kleinbauten, 

in den Grenz- oder Strassenabstand hineinragen oder die Baulinie über-

schreiten. Davon ausgenommen sind Baulinien zur Festlegung des Abstands 

zu Gewässern und Wäldern. 



  

 
  

4 Bei Vorbauten erhöht sich die zulässige Gebäudelänge und -breite um das 
Mass der über die Fassade hinausragenden Vorbauten, aber maximal um 

3.0 m. 

 

PBG Art. 97    Terrainveränderungen | Stützkonstruktionen und Böschungen 

  1 Böschungen ohne Böschungssicherung und mit einer Neigung bis 45° 

dürfen bis 0.5 m an die Grenze erstellt werden. Sie sind dem natürlichen 

Terrain anzupassen. 

2 Böschungen mit Böschungssicherungen und Stützkonstruktionen bis zu 
1.2 m Höhe dürfen mit einem minimalen Grenzabstand von 0.5 m erstellt 

werden; darüber ist zusätzlich die Mehrhöhe einzuhalten, höchstens jedoch 

3.0 m. 

 

PBG Art. 97   Terrainveränderungen | Abgrabungen 

  1 Abgrabungen für Bauten dürfen in den Wohn-, Wohn- / Gewerbe- und 
Kernzonen maximal 0.4 m betragen. In den übrigen Zonen ist der Umfang 

der Abgrabung frei.  

2 Diese Beschränkung der Abgrabung gilt nicht im Bereich von Haus- und 

Kellerzugängen, Gartenausgängen sowie Zufahrten. 

An Hanglagen mit einer mittleren Neigung (durch den Niveaupunkt) von 
über 30 % sind auf der Hälfte der Fassaden quer zur Hangneigung Abgra-

bungen bis zu 1.2 m zulässig. 

 

PBG Art. 99   Einordnungsgebot 

  1 In Gebieten mit Einordnungsgebot sind Bauten und Anlagen so zu gestal-

ten und einzuordnen, dass zusammen mit der Umgebung eine gute Ge-

samtwirkung entsteht. Massgebend sind namentlich folgende Kriterien: 

a) Volumetrie und Gliederung 

b) Orientierung und Dachformen 

c) Materialisierung und Detailgestaltung 

d) Einfügung in den Geländeverlauf und den Grünraum 

e) Gliederung, Begrünung und Materialisierung der Umgebung 

f) Minimierung der Versiegelung und offene Gestaltung des Vorgartens 

2 Beim Einordnungsgebot entlang von Strassen sind der Raum zwischen 
Strasse und Gebäude sowie die Fassaden gegenüber dem Strassenraum 

nach dem typischen oder angestrebten Strassen- und Siedlungsbild zu ge-

stalten. 

3 Dem Baugesuch ist eine der Bedeutung des Vorhabens angemessene 

Analyse der ortsbaulichen Situation sowie eine Erläuterung der Lösung bei-

zufügen. In den Fassaden- und Umgebungsplänen sind angrenzende Ge-

bäude und Umgebungen ebenfalls darzustellen. Bei der Umgebung ist der 

Grad der Versiegelung zu minimieren. 

 



 
  

 
8 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG), SR 451 
9 Bundesverordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV), SR 451.1 
10 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GschG), SR 814.20 
11 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), SR 814.01 
12 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP), sGS 951.1 
13 Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (Verwaltungsgebührenverordnung, VGV), sGS 821.1 
14 Gebührentarif für die Kantons- und Gemeindeverwaltung (GebT), sGS 821.5 

   Ökologischer Ausgleich 

NHG8 Art. 18 Abs. 1, Art. 18b Abs. 2 

NHV9 Art. 15 Abs. 1  

GSchG10 Art. 7 Abs. 2 

USG11 Art. 11 Abs. 1 

PBG Art. 130 Abs. 1 

 

 1 Bei Umgebungsgestaltungen ist aufzuzeigen, wie die Versiegelung mini-

miert werden kann. Auf unbelebte Oberflächen zur Vermeidung von Be-

wuchs oder Unterhalt wird verzichtet. Im Umgebungsplan ist eine ange-

messene ökologische Aufwertung aufzuzeigen. 

2 Vorplätze und Abstellplätze für Motorfahrzeuge sind versickerungsfähig 
oder über die Schulter entwässert. Die Gewässerschutzgesetzgebung bleibt 

vorbehalten.  

3 Nicht als Terrasse genutzte oder mit Panels zur Energiegewinnung be-

legte Flachdächer mit einer Neigung bis 10° sind ab 25 m2 zumindest exten-

siv begrünt. 

 

 

 

  D Verfahren und Vollzug 

   Bauberatung 

  1 Die Bauverwaltung berät Bauwillige hinsichtlich der relevanten Planungs-

instrumente, Vorschriften und Verfahren. 

 

   Gebühren 

PBG Art. 54 

VRP12 Art. 94 ff.  

VGV13  GebT 54 

PBG Art. 54  

GebT14; sGS 821.5 

 1 Die Gemeinde kann insbesondere für folgende Leistungen Gebühren er-

heben und Barauslagen, die der Behörde selbst erwachsen sind, wie die Ho-

norare für Sachverständige, den Gesuchstellern überbinden: 

a) Erlass von Sondernutzungsplänen und Strassenplänen; 

b) Erlass baupolizeilicher Bewilligungen und Verfügungen; 

c) Beratung, Baukontrollen, Schnurgerüstabnahme u. ä.; 

d) Bewilligung von Sondernutzungen und gesteigertem Gemeingebrauch 

an öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen. 

2 Die Gemeinde erlässt einen Tarif. 

3 Es können Kostenvorschüsse verlangt werden. 

 



 

 
 

 
15 Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz, BauG) sGS 731.1, ausser Kraft gesetzt mit Erlass des PBG am 1.10.2017 

  E Schlussbestimmungen 

PBG Art. 173   Inkrafttreten, Übergangsbestimmung 

  1 Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch das Amt für 
Raumentwicklung und Geoinformation in Rechtskraft. Nach Eintritt der 

Rechtskraft bestimmt der Gemeinderat den Vollzugsbeginn. 

2 Die Gemeinde kann Ersatzabgaben nach Art. 12 und Art. 16 dieses Erlasses 

an den Landesindex der Konsumentenpreise anpassen (Basisjahr = Datum 

der Rechtskraft). 

 

PBG Art. 173   Aufhebung bisherigen Rechts 

  1 Folgende Erlasse werden mit dem Vollzugsbeginn des vorliegenden Bau-
reglements aufgehoben: 

a) Baureglement vom 9. Juli 2009 sowie die Nachträge vom 21. Dezember 

2010, 17. März 2014 und 19. April 2016; 

b) Zonenplan vom 2. Februar 1983 sowie die Änderungen Krebsengraben 

vom 4. April 1986, Graben vom 4. April 1986, Änderung aufgrund Wald-

feststellung vom 13. März 1997 und Teilrevision 17. März 2014; 

c) Zonenplan Berggebiet vom 26. September 1994 sowie die Änderung 

vom 7. Oktober 2002 und Teilplan Gamserrugg vom 7. Oktober 2002; 

d) Bauzonen Berggebiet vom 26. September 1994; 

e) Zonenplan / Schutzzonenplan Talgebiet vom 13. März 1997; 

f) Landwirtschaftszonenplan vom 2. Februar 1983; 

g) Teilzonenplan Ochsensand vom 3. November 1988, Krebsengraben II 

vom 15. März 1989, Geriäls vom 30. Januar 1991, Stauden vom 4. Februar 

1991, Glocke vom 4. September 1991, Mahalden vom 22. Oktober 1991, 

Masis vom 26. September 1994, Mühlbachweg vom 26. September 1994, 

Kirchbünt vom 18. Mai 1995, Wispel vom 13. März 1997, Geriäls II vom 14. 

April 1997, Lukashaus vom 22. Mai 1997, Unteres Äuli vom 7. Januar 

1998, Egeten vom 11. Dezember 1998, Lukashaus II vom 11. Dezember 

1998, Ochsensand II vom 13. Januar 1999, Stauden II vom 9. November 

1999, Laufenbrunnen vom 1. Februar 2000, Obere Kirchbünt vom 18. 

September 2000, Hinterstädtli Werdenberg vom 29. November 2000, 

Mülbach vom 16. August 2006, Gakleinen vom 18. Juli 2001, Unterstu-

den vom 28. August 2002, Mädli vom 3. September 2003, Oberer Wäs-

sertenweg vom 5. September 2003, Tschessweg vom 23. März 2004, Un-

terquader vom 30. Januar 2006, Lukashaus III vom 25. September 2006, 

Alte Krone Werdenberg vom 19. April 2016, Studen / Werdenberg – Iver-

plut vom 21. Oktober 2016, Feldgatter – Stüdli vom 28. Oktober 2016, 

Chrebsengraben III vom 16. Juni 2023, Spital vom vom 19. Dezember 

2022 und Unterdorf/Gehlerhaus vom 14. September 2023. 

2 Die von der Baubehörde erlassenen und im Grundbuch angemerkten öf-

fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen bezüglich Ausnützungszif-

fer nach Art. 62 und 63 des Baugesetzes15 vom 6. Juni 1972 infolge Nut-

zungsübertragung werden gegenstandslos. 
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